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Richtlinien zur Förderung von Investitionen 

 

(Kommunalinvestitionsförderungsrichtlinien – 

KInvFR)

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 

des Innern, für Bau und Verkehr

vom 7. Oktober 2015, Az. IIC1/6-4740.1-001/15

1Auf Grund des Kommunalinvestitionsförderungsgeset-

Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung des Kom-
munalinvestitionsförderungsgesetzes (VV KInvFG) vom 

-

2Gefördert wird ohne Rechtsanspruch im Rahmen der 
 verfügbaren Mittel.

1. Zweck der Förderung

Zweck der Förderung ist die Stärkung der Investi-

 Gemeindeverbände.

2. Gegenstand der Förderung

2.1 Die Förderung erfolgt durch Zuwendungen zur För-
-

2.1.1 Energetische Sanierung von

– kommunalen Einrichtungen der Schulinfrastruk-

– kommunalen Museen und kommunalen Einrich-

– kommunalen sozialen Einrichtungen1 wie Mehr-

sowie

– kommunalen Verwaltungsgebäuden.

in den unter Nr. 2.1.1 genannten Einrichtungen und 
Gebäuden.

-
ren im öffentlichen Raum.

2.1.4 Städtebauliche Maßnahmen zur Revitalisierung von 
innerörtlichen Leerständen.

2.2 Energetische Sanierung nach Nr. 2.1.1
1Gefördert werden energetische Sanierungsmaß-

dazu gehören insbesondere

– Maßnahmen zur Verringerung von Transmis-
-

kommunale soziale Einrichtungen.

-
tungen einschließlich Einbau von Sonnenschutz-

-
nen oder mit erneuerbaren Energien betrieben 

-

2Maßnahmen nach Spiegelstrich 2 und 3 sollen im Zu-
sammenhang mit Maßnahmen nach Spiegelstrich 1 
umgesetzt werden. 3Die Förderung eines Ersatzneu-
baus gleicher Größe anstelle einer energetischen 

dies die wirtschaftlichste Lösung darstellt. 4Der ent-
sprechende Nachweis ist in einer vergleichenden 
Wirtschaftlichkeitsberechnung zu führen.

nach Nr. 2.1.2

-

insbesondere

– die Vergrößerung von Durchgangsbreiten bei Türen 

– der Einbau von Aufzugsanlagen sowie

– die Anpassung von Sanitärräumen an die Anforde-

-
ren im öffentlichen Raum nach Nr. 2.1.3
1Zu den Fördergegenständen zählen insbesondere 

-
-

-

– Zugänge zu öffentlichen Gebäuden sowie im 
 Einzelfall barrierefreie Übergänge zu privaten 

– barrierefreie Ausstattungselemente und Möblie-

eine barrierefreie Nutzung des öffentlichen Raums 
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sensorischen Einschränkungen und

– kommunale Maßnahmen zur Herstellung von 

Straßenbahnhaltestellen (ohne fahrendes Gerät 

-
-

2Im Rahmen eines räumlichen Konzepts zum Abbau 
-

nen zur barrierefreien Erschließung öffentlicher und 
privater Einrichtungen des Gemeinbedarfs gefördert 
werden. 3

die dem barrierefreien Zugang aus dem öffentlichen 
Raum dienen.

2.5 Städtebauliche Maßnahmen zur Revitalisierung von 
innerörtlichen Leerständen nach Nr. 2.1.4

1Fördergegenstand sind insbesondere unrentierliche 
Umbau- und Sanierungsmaßnahmen von Kommu-
nen oder Privaten nach den Städtebauförderungs-
richtlinien in der jeweils geltenden Fassung. 2För-
derungsvoraussetzungen sind das Vorliegen eines 
städtebaulichen Konzepts und eines öffentlichen 
Interesses an den Maßnahmen sowie dass diese zur 
Revitalisierung innerörtlicher Leerstände beitragen.

2.6 Sonstige Maßnahmen

Sonstige ergänzende Maßnahmen können gefördert 

untergeordnet und zur Erreichung des eigentlichen 

insbesondere

-
nahmen verursacht werden sowie

-
weichbauten).

Gefördert werden die für die Maßnahmen erforder-

und -begleitende Maßnahmen.

3. Zuwendungsempfänger

3.1 1

Kriterien erfüllen:

– durchschnittliche Finanzkraft2 je Einwohner der 
Jahre 2011 bis 2013 unter dem Landesdurchschnitt 
der Gemeindegrößenklasse oder der jeweiligen

-

Raum mit besonderem Handlungsbedarf gemäß 
Ministerratsbeschluss vom 5. August 20143

– durchschnittliche Finanzkraft2 je Einwohner der 
Jahre 2011 bis 2013 unter dem Landesdurchschnitt 
der Gemeindegrößenklasse oder der jeweiligen 

-
denstand4 je Einwohner am 31. Dezember 2013 
über dem Landesdurchschnitt der Gemeindegrö-
ßenklasse oder der jeweiligen Gruppe der Land-

– Empfänger von Stabilisierungshilfen 2014 oder 

weist in den letzten drei Jahren vor der Antrag-
stellung jeweils ein negatives Ergebnis auf5.

2

durchschnittlichen Finanzkraft der Jahre 2011 bis 
2013 die durchschnittliche Umlagekraft der Jahre 
2011 bis 2013. 3Kommunale Zweckverbände und 

wenn mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder antrags-
berechtigt ist.

3.2 Der Zuwendungsempfänger kann die Zuwendung 
zusammen mit seinem Eigenanteil an einen Dritten 
nach Maßgabe der Nr. 12 der Verwaltungsvorschrif-

wenn dieser zur Erfüllung einer Aufgabe im Sinne 

durchführt.

3.2.1 1Eine Zuwendung an ein Unternehmen kommt da-

Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse (DAWI) gerichtet ist und 

 erfüllt sind. 2

von Art. 106 Abs. 2 des Vertrags über die Arbeits-
-

von DAWI betrauten Unternehmen als Ausgleich 
gewährt werden. 3Unter diesen Voraussetzungen 
müssen Ausgleichsleistungen von nicht mehr als 

und Jahr für die Erbringung von Dienstleistungen

-

kreisfreien Städte im jeweiligen Regierungsbezirk zum Raum mit beson-
derem Handlungsbedarf gehört. 

Kassenkredite und der Schulden der Eigenbetriebe (einschließlich 
Krankenhäuser). 

5 Die freie Finanzspanne errechnet sich
 –  bei kameraler Haushaltsführung aus der Zuführung zum Vermögens-

haushalt abzüglich der ordentlichen Tilgungen abzüglich einer even-
tuellen Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt 

 –   bei doppischer Haushaltsführung aus dem Saldo aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgungen (ohne 

-
vermögen und Finanzanlagen).

 Maßgeblich sind die Ergebnisse der Jahresrechnungen.
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  von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse bei der 
Europäischen Kommission nicht zur Genehmigung 
angemeldet werden. 4

soweit die  Voraussetzungen der Verordnung (EU) 
Nr. 1407/2013 erfüllt sind. 5Danach müssen Zuwen-

Euro bezogen auf einen Zeitraum von drei Steuer-
jahren bei der Europäischen Kommission nicht zur 
Genehmigung angemeldet werden. 6Ein Vordruck 
für die vom Unternehmen abzugebende De-minimis-
Erklärung sowie ergänzende Informationen werden 
gemäß Nr. 18 bereitgestellt.

4. Förderungsvoraussetzungen

-

längerfristig nutzbar sein.

4.2 1

modernisierende Gebäude oder der Gebäudeteil in 

und regelmäßig beheizt werden. 2Das Gebäude oder 

 Anforderungen der jeweils gültigen Energieeinspar-
verordnung (EnEV) eingehalten werden.

4.3 1Den Maßnahmen nach Nr. 2.1.2 muss eine städte-
bauliche Grundkonzeption zur barrierefreien Gestal-
tung und Erschließung zugrunde liegen. 2Dies gilt 
nicht für Einrichtungen der frühkindlichen Infra-
struktur.

4.4 1Die Maßnahmen nach Nr. 2.1.3 sind zuwendungs-

in ihrer Summe zu einer spürbaren Verbesserung der 
Erschließung eines Gebiets für Menschen mit Mobi-
litätseinschränkungen beitragen. 2Diese sollen daher 

-
rieren sein. 3

Maßnahmenplan dargestellt werden. 4In einer ein-
zelnen Maßnahme können auch mehrere punktuelle 
Vorhaben im räumlichen oder funktionalen Zusam-
menhang zusammengefasst werden (Maßnahmen-
pakete).

 deren zuwendungsfähige Ausgaben weniger als 
50000 Euro betragen.

– der Zuwendungsempfänger die einschlägigen 

– die Finanzierung der Maßnahme gesichert ist und

-
lichen öffentlichen Aufgabenträgern und – soweit 

-
-

tenbeauftragten abgestimmt ist.

5. Art und Umfang der Förderung
1Die Förderung erfolgt als Projektförderung im Wege 

Höhe von bis zu 90 % der zuwendungsfähige Aus-
-

te. 2

 abzurunden. 3Eine Nachbewilligung von Förder-
mitteln ist grundsätzlich nicht möglich.

6. Zuwendungsfähige Ausgaben

6.1 Zuwendungsfähig sind die für die Maßnahmen nach 
Nrn. 2.2 bis 2.7 erforderlichen Ausgaben.

6.2 1Die Ausgaben für Maßnahmen nach Nr. 2.2 sollen 
750 Euro je Quadratmeter beheizter Netto-Grund-

 Gebäude und Gebäudeteile nicht übersteigen. 2Maß-
geblich sind die Kosten der Kostengruppen 300 und 
400 gemäß DIN 276. 3Ausgaben der Kostengruppen 

die energetische Modernisierung veranlasst sind.

6.3 Die Ausgaben für Maßnahmen nach Nr. 2.6 sol-
len 40 % der Ausgaben für die Maßnahmen nach 
Nrn. 2.2 bis 2.5 nicht überschreiten.

-
tekten- und Ingenieurleistungen sollen 18 % der Aus-

DIN 276 nicht überschreiten.

6.5 Nicht zuwendungsfähig sind

– der Wert von Eigenleistungen und insoweit an-

– Personal- und Sachausgaben des Zuwendungs-

-
träger steuerliche Vergünstigungen in Anspruch 

-

-
 

S. 1066) in der jeweils geltenden Fassung beson-
ders vergütet werden.

7. Bewilligungsstellen
1 2 -
willigungsstelle berät und unterstützt den Zuwen-
dungsempfänger bei der Antragstellung. 3 -

im Rahmen der ihr zur Verfügung gestellten Haus-

durch. 4

die Auszahlung der Fördermittel und prüft den Ver-
wendungsnachweis.

8. Förderzeitraum
1

nach Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebe-
ginn begonnen werden. 2Alle Maßnahmen müssen 
bis zum 31. Dezember 2018 vollständig abgenommen 
werden.

9. Bewerbungsverfahren
1

2Die Auswahl der zu fördernden Maßnahmen er-

3

 vor liegen.

10. Antragstellung

Der Förderantrag ist unter Verwendung des An-
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in zweifacher Fertigung mit den dort bezeichneten 
-

von drei Monaten nach Aufnahme ins Programm bei 

11. Maßnahmenvereinbarung

Eine Förderung setzt den Abschluss einer Maßnah-

und dem jeweiligen Zuwendungsempfänger sowie 
– bei Weiterbewilligung an einen Dritten gemäß 
Nr. 3.2 – diesem Dritten voraus.

12. Baubeginn
1Mit der Ausführung der Maßnahmen darf erst nach 

 Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn 
 begonnen werden. 2Die Aufnahme der Maßnahme in 
das Programm gilt als Zustimmung zum vorzeitigen 
Maßnahmebeginn. 3Mit der Umsetzung der Maß-
nahme kann auf dieser Grundlage förderunschädlich 

-
anspruch auf Förderung. 4 -
leistungen gelten nicht als Maßnahmebeginn.

13. Baudurchführung
1Mit der Ausführung der Maßnahmen muss nach 

-
lich begonnen werden. 2

durchzuführen. 3Die Letztempfänger – Zuwendungs-
empfänger oder Dritte gemäß Nr. 3.2 – haben auf die 
Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförde-

nach Fertigstellung in geeigneter Form hinzuweisen.

14. Kumulierungsverbote

-
rung nach Art. 104b des Grundgesetzes oder nach 
Art. 91a des Grundgesetzes oder durch andere För-

nach diesen Richtlinien nicht gefördert werden.

14.2 1 -

sind von einer Förderung nach diesen Richtlinien 
ausgeschlossen. 2Dabei kommen insbesondere Förde-

zur Förderung von Investitionen im Rahmen des 
-

-

Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen 
-

nennahverkehr (RZÖPNV).

14.3 Die Kumulierungsverbote nach Nrn. 14.1 und 14.2 

sach liche Differenzierung bzw. Kostentrennung 

15. Auszahlung der Zuwendung

 beantragen.

15.2 1Der Auszahlungsantrag ist nach Muster 3 zu Art. 44 
2Dem Antrag auf Auszahlung der 

Schlussrate ist der Verwendungsnachweis beizu-
legen.

15.3 1 -
trag. 2

3Der Aus-
zahlungsbetrag ist auf volle 100 Euro abzurunden.

15.4 1Nach dem 31. Dezember 2019 können Zuwendungen 
nach diesem Förderprogramm nicht mehr zur Aus-
zahlung angeordnet werden. 2Etwa später anfallende 
Ausgaben der Maßnahmen tragen ab dem 1. Januar 
2020 die Förderempfänger allein.

16. Verwendungsnachweis
1Die zweckentsprechende Verwendung der Mittel 
ist durch einen einfachen Verwendungsnachweis 

2 -
stelle innerhalb von drei Monaten nach Abschluss 

30. Juni 2019. 3 -
ligung im Finanzierungsplan veranschlagten zu-

Zuwendung entsprechend. 4

-
-

fordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch 
-

tragte prüfen zu lassen. 5Der Zuwendungsempfän-
ger hat die  erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten 
und die  notwendigen Auskünfte zu erteilen. 6Soweit 
 Zuwendungen zur Erfüllung des Zuwendungszwecks 

-
rechte auch dem Dritten gegenüber auszubedingen.

17. Abweichungen

Abweichungen von diesen Richtlinien bedürfen der 

18. Formblätter

Die zu verwendenden Formblätter sowie weitere Un-
terlagen werden in elektronischer Form bereitgestellt 
und können unter folgender Adresse heruntergeladen 
werden:  
programm.

19. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 
 

31. Dezember 2019 außer Kraft.

Helmut S c hü t z  
Ministerialdirektor


